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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Abdichtungsele-
ment für eine Leichtbauplatte, eine Leichtbauplatte 
mit mindestens einem Ausschnitt und mit einem in 
dem mindestens einen Ausschnitt angeordneten Ab-
dichtungselement sowie eine Verwendung eines Ab-
dichtungselements für ein Abdichten mindestens ei-
ner Schmalfläche eines Ausschnitts einer Leichtbau-
platte.

[0002] Leichtbauplatten (LBPL) sind aus dem Stand 
der Technik hinlänglich bekannt. Auch im Möbel- und 
Innenausbau werden diese seit langer Zeit in vielfäl-
tiger Weise verwendet. Haupteinsatzgebiet war und 
ist hier speziell der Türenbau. So ist es vor allem bei 
Zimmertüren, die also geringen Anforderungen hin-
sichtlich des Wärme- und Schallschutzes unterlie-
gen, üblich ein Rahmenelement mit einem Waben-
kern beidseitig zu beplanken und dieses dann mit 
den entsprechenden Bohrungen, Fräsungen, etc. zu 
einem Türelement weiterzuverarbeiten.

[0003] Im gehobenen Einrichtungsbereich wurden 
ebenfalls Leichbauplatten im Möbelbau eingesetzt, 
weil durch deren Einsatz sehr große Wandstärken 
realisiert werden können, die besondere gestalteri-
sche Möglichkeiten bieten. In jüngerer Zeit werden 
auch bei Massenmöbeln verstärkt Leichtbauplatten 
verwendet, sodass auch ein Einsatz auf breiterem 
Gebiet wirtschaftlich möglich wird. Damit sind einer 
breiteren Schicht von Endverbrauchern die verschie-
denen Vorzüge der Leichtbauplatten zugängig.

[0004] Der Hersteller von Möbeln braucht Leicht-
bauplatten heute nicht mehr selber herzustellen, wie 
dies früher der Fall war. Mehrere Arbeitsgänge waren 
dazu notwendig. Zunächst musste ein Rahmen her-
gestellt werden, eventuell mit mehreren Querriegeln, 
auf den dann die Decklagen aufgebracht wurden und 
der die verschiedenen Beschläge aufzunehmen hat-
te. Zwischen den Decklagen wurden Leichtfaserplat-
ten, mineralische Dämmwolle, Kartonwaben oder 
ähnliches eingebracht. Damit wurde dem Element 
mehr Kompaktheit und eventuell auch eine verbes-
serte Stabilität verliehen. Zumeist mussten in separa-
ten Arbeitsgängen die Deckschichten auch noch auf-
wändig oberflächenbehandelt werden. So waren als 
Decklagen furnierte oder anderweitig beschichtete 
Hartfaserplatten üblich, wobei das fertige Element 
auch erst durch abschließendes Lackieren seine 
endgültige Oberfläche erhalten kann.

[0005] Heute werden Leichtbauplatten in zuneh-
mendem Maß auch industriell gefertigt. Dazu wird 
eine leichte Mittellage mit Deckplatten versehen, zu-
meist durch Klebung, so dass ein großformatiger, 
rahmenloser Verbund entsteht. Je nach geforderter 
Stabilität der Platte werden unterschiedlich dicke 
Deckplatten, zumeist aus einem Holzwerkstoff wie 

Span- oder Faserplatte, eingesetzt. Die verwendeten 
Platten können bereits beschichtet sein, also etwa 
mit einem Laminat, einer Farbe, einem Druck mit Ver-
siegelung, einer Melaminharzschicht, einem Furnier, 
etc. versehen sein. Als Mittellagen werden Kartonwa-
ben oder Schaumstoffplatten bevorzugt. Für be-
stimmte Verwendungszwecke sind möglicher Weise 
auch Wabenmaterialien aus anderen Materialien als 
Papier oder Karton sinnvoll. So können dafür dünnste 
Plattenmaterialien oder auch dünnwandiges Metall 
wie Aluminium eingesetzt werden. Es ist aber auch 
möglich als Mittellagen leichte Holzwerkstoffe wie 
etwa entsprechende Spanplatten oder Faserplatten 
oder auch Massivholz geringer Dichte, wie Balsa-
holz, einzusetzen. Mit entsprechenden Ausnehmun-
gen versehen sind grundsätzlich alle Materialien zum 
Einsatz als leichte Mittellage möglich. So werden da-
für beispielsweise auch Holzarten herangezogen, die 
zwar nicht besonders geringes Gewicht aufweisen, 
dafür aber gut verfügbar sind und sich gut mit zerspa-
nenden Werkzeugen bearbeiten lassen. Auch sind 
leichte Mittellagen aus Halmbündeln, die miteinander 
verbunden zu flächigen Gebilden aufgeschnitten 
werden, sodass dann die Länge der Halmabschnitte 
der Dicke der Mittellage entspricht, bekannt.

[0006] Die so hergestellten Platten werden dann in 
die gewünschte Größe aufgeteilt. Je nach vorgese-
henem Einsatz der erhaltenen Elemente werden die-
se dann mit Kanten versehen oder ein zumindest teil-
weise umlaufender Rahmen wird nachträglich einge-
bracht. Dies geschieht durch Ausfräsen des Kanten-
bereichs und nachfolgendes Einkleben eines Rah-
menprofils, das wiederum zumeist aus einem Holz-
werkstoff besteht. Durch eine entsprechende Profilie-
rung der Kantenausfräsung ist es dabei auch möglich 
eine Kraft- und/oder formschlüssige Fixierung zu er-
reichen. Letzteres wird erreicht, indem ein komple-
mentär geformtes Profil durch elastische Verformung 
der verbliebenen Deckplattenschicht formschlüssig 
gehalten wird. In vorteilhafter Weise können Kraft-
und/oder Formschluss und eine Klebeverbindung 
kombiniert werden.

[0007] Es ist allerdings bis dato ein ungelöstes Pro-
blem, die beim Vorsehen von Ausschnitten in Leicht-
bauplatten zur Aufnahme von Elementen durch den 
Ausschnitt freigelegten Schmalflächen der Deckplat-
ten sowie die freigelegte Mittelschicht ausreichend zu 
schützen. Ausschnitte sind beispielsweise bei der 
Verwendung einer Leichtbauplatte als Küchenplatte 
notwendig, um eine Spüle oder eine Herdplatte auf-
zunehmen.

[0008] Weiterhin ist es von Nachteil, dass keine ein-
fachen und kostengünstigen Maßnahmen bekannt 
sind Schmalflächen sowie Mittelschichten individuell, 
also am Einbauort zu schützen, wenn der Ausschnitt 
erst am Einbauort vorgesehen wird.
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[0009] Der Erfindung liegt somit das technische Pro-
blem zugrunde Maßnahmen anzugeben, die ein 
Schützen von Schmalflächen sowie Mittelschichten 
in einfacher und individueller Weise ermöglichen.

[0010] Das zuvor aufgezeigte technische Problem 
wird erfindungsgemäß durch ein Abdichtungsele-
ment gelöst, mit einem ersten Abschnitt, wobei der 
erste Abschnitt eine Höhe aufweist, die mindestens 
dem Abstand der von der Mittellage abgewandten 
Oberflächen der Deckplatten entspricht und mit ei-
nem zweiten Abschnitt, der mit dem ersten Abschnitt 
einstückig ausgebildet ist, wobei der zweite Abschnitt 
eine Höhe aufweist, die mindestens dem Abstand der 
der Mittellage zugewandten Oberflächen der Deck-
platten entspricht.

[0011] Die Erfindung hat somit erkannt, dass ein so 
ausgestaltetes Abdichtungselement auf besonders 
einfache Weise individuell einen Schutz der durch 
den Ausschnitt freigelegten Schmalflächen ermög-
licht.

[0012] Das Abdichtungselement kann mit seinem 
zweiten Abschnitt zwischen die Deckplatten gesteckt 
werden, wobei vorher in dem Einsteckbereich die Mit-
tellage ausgespart wird, so dass der erste Abschnitt 
mit den Schmalflächen der Deckplatten in Berührung 
kommt und diese, indem der erste Abschnitt insbe-
sondere eine abdichtende Funktion übernimmt, 
schützt. Gerade bei Verwendung einer Leichtbauplat-
te als Küchenplatte ergeben sich mannigfaltige Situ-
ationen, bei denen Verunreinigungen mit den 
Schmalflächen und/oder der Mittellage in Kontakt tre-
ten können, was zu einem Aufquellen der ver-
schmutzten Bereiche und/oder Bakterienherden füh-
ren kann. Auch bei Verwendung einer Leichtbauplat-
te in anderen Anwendungsbereichen können sich die 
Schmalflächen und/oder die Mittellage, insbesondere 
durch Feuchtigkeit, nachteilig verformen, verfärben 
oder in sonstiger Weise unerwünschte Eigenschaften 
entwickeln.

[0013] Der zweite Abschnitt weist dabei eine Höhe 
auf, die stets kleiner ist als die Höhe des ersten Ab-
schnitts.

[0014] Das technische Problem wird unabhängig 
auch durch eine Leichtbauplatte mit mindestens ei-
nem Ausschnitt, mit einem in dem mindestens einen 
Ausschnitt angeordneten Abdichtungselement ge-
löst, wobei das Abdichtungselement mit mindestens 
einem der zuvor genannten Merkmale ausgestaltet 
sein kann.

[0015] Weiterhin wird das technische Problem 
ebenfalls unabhängig durch die Verwendung eines 
Abdichtungselements für ein Abdichten mindestens 
einer Schmalfläche eines Ausschnitts einer Leicht-
bauplatte gelöst, wobei das Abdichtungselement mit 

mindestens einem der zuvor genannten Merkmale 
ausgestaltet sein kann.

[0016] Eine besonders wirtschaftliche Herstellungs-
weise ist dadurch gegeben, dass die Abschnitte ex-
trudiert sein können. So können immer gleiche Ab-
dichtungselemente hergestellt werden, die lediglich 
durch Zuschnitt auf eine bestimmte Länge in ihre 
Endform gebracht werden müssen.

[0017] Dadurch, dass die Abschnitte aus einem 
elastischen Material hergestellt sein können, ist ein 
erster Abschnitt gegeben, der sich insbesondere bei 
runden Ausschnitten oder bei Ausschnitten mit run-
den Kanten sehr gut an die Schmalflächen anlegt und 
so besonders gut abdichtet. Weiterhin kann der zwei-
te Abschnitt dadurch kraftschlüssig in die Ausspa-
rung der Mittellage und zwischen den Deckplatten 
eingesetzt werden. Insbesondere kann die Elastizität 
so gewählt sein, dass ein Verformen des zweiten Ab-
schnitts nicht zu einem Auseinanderdrücken der 
Deckplatten führt.

[0018] Die Abschnitte können zudem eine thermi-
sche Festigkeit aufweisen. Dies ist von Vorteil, wenn 
das Abdichtungselement mit sich erhitzenden Ele-
menten, die im Ausschnitt der Leichtbauplatte ange-
ordnet werden sollen, in Kontakt kommt. Ein solches 
Element können Herdplatten sein. Beispielsweise 
kann die thermische Festigkeit bis zu einer Tempera-
tur von 150°C, insbesondere bis 100°C vorgesehen 
sein, so dass sich das Abdichtungselement bis zu 
dieser Temperatur nicht nachteilig verformt.

[0019] Zur Herstellung eines Abdichtungselements 
mit elastischen Eigenschaften können alle elasti-
schen Materialien verwendet werden. Es kann sich 
um ein thermoplastisches Material oder auch um 
PVC oder Polyamid handeln.

[0020] Eine besonders bevorzugte Ausführungs-
form ist dadurch gekennzeichnet, dass die Abschnit-
te zusammen einen T-förmigen Querschnitt aufwei-
sen. Ein so ausgestaltetes Abdichtungselement er-
möglicht in einfacher Weise ein Einstecken in die 
Aussparung der Mittellage und Abdichten der 
Schmalflächen.

[0021] Dadurch, dass mindestens ein Abschnitt 
mindestens eine Klebefläche zum verkleben mit min-
destens einem Element der Leichtbauplatte, insbe-
sondere einer Schmalfläche einer Deckplatte, einer 
Deckplatte und/oder Mittellage aufweist kann die 
Dichtheit und der Schutz der Schmalflächen 
und/oder Mittellage zusätzlich verbessert werden. 
Dabei kann zum Verkleben der Klebeflächen mit den 
Schmalflächen und/oder den Deckplatten im Bereich 
der Mittellage sowie der Mittellage selber jeder be-
kannte Kleber Verwendung finden.
3/13



DE 10 2006 022 314 A1    2007.11.22
[0022] Insbesondere kann die mindestens eine Kle-
befläche mit einem Klebstoff versehen sein. Dann 
muss kein separater Klebstoff verwendet werden, 
was die Handhabung des Abdichtungselements er-
leichtert.

[0023] Alternativ kann die mindestens eine Klebe-
fläche mit einem Klebeband versehen sein. Zudem 
kann das Klebeband eine Abdeckung aufweisen, die 
vor dem Verkleben lediglich entfernt werden muss 
und so den Klebstoff aktiviert. Dadurch wird ein Ver-
kleben mit anderen Elementen vor dem Abziehen der 
Abdeckung verhindert.

[0024] Weiterhin kann der zweite Abschnitt eine 
zum Befestigen eines mechanischen Befestigungse-
lementes geeignete Breite aufweisen. So kann das 
Abdichtungselement im Ausschnitt angeordnet und 
durch ein mechanisches Befestigungselement mit 
der Leichtbauplatte verbunden werden. Insbesonde-
re kann es sich beim Befestigungselement um eine 
Schraube oder um einen Dübel handeln, der Idealer-
weise wieder entfernbar ist, damit das Abdichtungse-
lement bei Bedarf aus dem Ausschnitt genommen 
werden kann.

[0025] Weiterhin kann ein mechanisches Befesti-
gungselement ein weiteres Element mit dem Abdich-
tungselement verbinden. So kann beispielsweise 
eine Herdplatte oder eine Spüle mit dem Abdich-
tungselement durch ein mechanisches Befestigungs-
element, beispielsweise einer im Abdichtungsele-
ment befestigten Schraube, verbunden sein.

[0026] Der erste Abschnitt kann zudem eine Stufe 
aufweisen, die von einem mechanischen Befesti-
gungselement hintergriffen werden kann. Das me-
chanische Befestigungselement kann dann ein Ha-
ken sein, der an einer Herdplatte oder einer Spüle an-
geordnet ist.

[0027] Es kann vorteilhaft sein, wenn der zweite Ab-
schnitt in Längsrichtung des Abdichtungselements 
abschnittsweise ausgeführt ist. Dadurch kann die 
Elastizität des Abdichtungselements, unabhängig 
von dessen Material, entscheidend verbessert wer-
den.

[0028] Dies kann durch abschnittsweise beabstan-
dete zweite Abschnitte vorgesehen sein, so dass je-
weils zwischen zwei zweiten Abschnitten eine Aus-
nehmung vorhanden ist. Dabei können die Ausneh-
mungen eine Breite aufweisen, die kleiner als die 
Breite der zweiten Abschnitte ist, so dass die zweiten 
Abschnitte noch teilweise miteinander verbunden 
sind. Die Ausnehmungen können aber auch die zwei-
ten Abschnitte vollständig voneinander beabstanden. 
Es ist sogar bei Bedarf möglich, die Breite der Aus-
nehmungen so zu wählen, dass die Ausnehmung teil-
weise auch im ersten Abschnitt vorgesehen ist. Wei-

terhin kann auch ein zuvor einstückiger zweiter Ab-
schnitt durch Schnitte abschnittsweise ausgeführt 
werden. Insbesondere können die Schnitte, ebenso 
wie die zuvor erwähnten Ausnehmungen, die zweiten 
Abschnitte teilweise oder vollständig voneinander 
trennen und ebenfalls teilweise bis in den ersten Ab-
schnitt ausgeführt sein.

[0029] Außerdem kann vorgesehen sein, dass der 
erste Abschnitt mindestens eine Lippe zum Übergrei-
fen auf die Oberfläche einer der Deckplatten auf-
weist, so dass ein weiter erhöhter Schutz gegen ein-
dringende Feuchtigkeit gegeben ist.

[0030] Eine weitere Möglichkeit das Abdichtungse-
lement im Ausschnitt anzuordnen ist dadurch gege-
ben, dass der zweite Abschnitt mindestens einen 
Vorsprung zum Verrasten mit einer Deckplatte auf-
weist.

[0031] Die Erfindung soll im Folgenden anhand von 
speziellen Ausführungsbeispielen und der beiliegen-
den Zeichnung näher erläutert werden. Die Zeich-
nung zeigt in

[0032] Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Abdichtungs-
element,

[0033] Fig. 2 ein erfindungsgemäßes Abdichtungs-
element mit abschnittsweise ausgeführten zweiten 
Abschnitten,

[0034] Fig. 3 ein erfindungsgemäßes Abdichtungs-
element im in einem Ausschnitt einer Leichtbauplatte 
angeordneten Zustand,

[0035] Fig. 4 ein erfindungsgemäßes Abdichtungs-
element im mit den Schmalflächen verklebten Zu-
stand,

[0036] Fig. 5 ein erfindungsgemäßes Abdichtungs-
element mit einem Klebeband,

[0037] Fig. 6A ein erfindungsgemäßes Abdich-
tungselement im mit einer Leichtbauplatte durch me-
chanische Befestigungselemente verbundenen Zu-
stand,

[0038] Fig. 6B ein erfindungsgemäßes Abdich-
tungselement, das durch ein mechanische Befesti-
gungselemente mit einem weiteren Element verbun-
den ist,

[0039] Fig. 6C ein erfindungsgemäßes Abdich-
tungselement, das eine Stufe zum Hintergreifen ei-
nes mechanischen Befestigungselements aufweist,

[0040] Fig. 7 ein erfindungsgemäßes Abdichtungs-
element im mit einer Leichtbauplatte verrasteten Zu-
stand,
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[0041] Fig. 8 ein erfindungsgemäßes Abdichtungs-
element in einem alternativ mit einer Leichtbauplatte 
verklebten Zustand und in

[0042] Fig. 9 eine Leichtbauplatte mit einem Aus-
schnitt und einem im Ausschnitt angeordneten Ab-
dichtungselement.

[0043] Fig. 1 zeigt ein Abdichtungselement für eine 
Leichtbauplatte, mit einem ersten Abschnitt 1 und ei-
nem mit dem ersten Abschnitt 1 einstückig verbunde-
nen zweiten Abschnitt 2. Dabei handelt es sich um 
ein extrudiertes Abdichtungselement, von dem nur 
ein Teil in Fig. 1 gezeigt ist. Die Länge des Abdich-
tungselements ist auf den jeweiligen Anwendungsfall 
angepasst.

[0044] Insbesondere ist das Abdichtungselement 
aus einem elastischen Material hergestellt, das eine 
gute thermische Festigkeit aufweist. Dabei kann es 
sich um PVC handeln.

[0045] Wie in Fig. 1 gezeigt, weisen die Abschnitte 
1, 2 zusammen einen T-förmigen Querschnitt auf.

[0046] Dabei kann der Abschnitt 1 und/oder Ab-
schnitt 2 Klebeflächen 3, 4, 5 zum Verkleben mit min-
destens einem Element einer Leichtbauplatte 6 auf-
weisen.

[0047] Fig. 2 zeigt, dass der zweite Abschnitt 2 in 
Längsrichtung des Abdichtungselements abschnitts-
weise ausgeführt sein kann. Dadurch kann die Elas-
tizität des Abdichtungselements verbessert werden. 
Die gestrichelte Linie in Fig. 2 zeigt, dass die gesam-
te Breite des Abschnitts 2 zur abschnittsweisen Be-
abstandung der zweiten Abschnitte 2 dient. Es ist 
auch möglich eine kleiner oder größere Breite zu 
wählen, so dass die zweiten Abschnitte 2 noch teil-
weise einstückig verbunden sein können oder sogar 
die ersten Abschnitte teilweise abschnittsweise aus-
geführt sind.

[0048] In einem nicht gezeigten Ausführungsbei-
spiel können die zweiten Abschnitte 2 auch durch 
Schnitte voneinander getrennt und so abschnittswei-
se ausgeführt werden.

[0049] In Fig. 3A wird ein Abdichtungselement im in 
eine Leichtbauplatte 6 eingesteckten Zustand ge-
zeigt. Der Bereich 7 in Fig. 3 ist ein Teil eines Aus-
schnitts 16 der Leichtbauplatte 6, der in Fig. 9 erläu-
tert ist. Es kann sich um einen runden, rechteckigen 
oder in sonstiger Weise geformten Ausschnitt 16
handeln.

[0050] Weiterhin ist gezeigt, dass der erste Ab-
schnitt 1 eine Höhe H1 aufweist, die dem Abstand der 
von der Mittellage 9 abgewandten Oberflächen der 
Deckplatten 8 entspricht und dass der zweite Ab-

schnitt 2 eine Höhe H2 aufweist, die dem Abstand der 
der Mittellage 9 zugewandten Oberflächen der Deck-
platten 8 entspricht.

[0051] Wie in Fig. 3A gezeigt, besteht die an sich 
bekannte Leichtbauplatte 6 aus zwei Deckplatten 8
und einer Mittellage 9. Dabei ist die Mittellage 9 im 
Bereich des zweiten Abschnitts 2 des Abdichtungse-
lements ausgefräst. Der erste Abschnitt 1 liegt an den 
Schmalflächen 10 der Deckplatten 8 an und dichtet 
den Bereich 7 des Ausschnitts 16 der Leichtbauplatte 
6 gegenüber der Umgebung ab.

[0052] In Fig. 3B ist eine alternative Ausführungs-
form zu Fig. 3A gezeigt. Die Höhe H1 des ersten Ab-
schnitts 1 kann so gewählt sein, dass eine kleine Lip-
pe 20 vom ersten Abschnitts 1 gebildet wird, die auf 
die Oberseite der oberen Deckplatte 8 übergreift und 
die Schmalfläche 10 der oberen Deckplatte 8 noch-
mals verbessert, insbesondere vor Feuchtigkeit, 
schützt. Analog kann eine solche Lippe 20 für die un-
tere Deckplatte 8 vorgesehen sein.

[0053] In Fig. 4 ist gezeigt, dass das Abdichtungse-
lement Klebeflächen 3 aufweist. Die Klebeflächen 3
des Abdichtungselements sind mit den Schmalseiten 
10 der Leichtbauplatte 6 durch einen Klebstoff 11 ver-
bunden. Dadurch ist eine höhere Dichtigkeit zwi-
schen dem Abdichtungselement und der Leichtbau-
platte 6 gegeben.

[0054] Fig. 5 zeigt, dass es alternativ möglich ist, 
auf den Klebeflächen 3 ein Klebeband 12 vorzuse-
hen. Zudem ist eine Abdeckung 13 vorgesehen, die 
nach dem Entfernen das Klebeband 12 aktiviert.

[0055] Weiterhin ist es möglich, wie in Fig. 6A ge-
zeigt, dass der zweite Abschnitt 2 eine zum Befesti-
gen eines mechanischen Befestigungselementes 14
geeignete Breite aufweist. Bei dem Befestigungsele-
ment 14 kann es sich beispielsweise um eine Schrau-
be oder einen Dübel, aber auch sonstige mechani-
sche Befestigungselemente handeln. Die Befesti-
gungselemente 14 verbinden die Leichtbauplatte 6
mit dem Abdichtungselement.

[0056] Wie in Fig. 6B gezeigt, kann ein Befesti-
gungselement 14 ein weiteres Element 18 mit dem 
Abdichtungselement verbinden, wobei der zweite Ab-
schnitt 2 dafür wiederum eine geeignete Breite auf-
weist. Das Element 18 kann jedes beliebige Element 
18, beispielsweise ein zur Befestigung einer nicht ge-
zeigten Herdplatte oder Spüle notwendiges Element 
18 sein.

[0057] Alternativ kann, wie in Fig. 6C gezeigt, der 
erste Abschnitt 1 eine Stufe 19 aufweisen, die zum 
Hintergreifen eines mechanischen Befestigungsele-
ments 14 dient. Bei dem mechanischen Befesti-
gungselement 14 kann es sich beispielsweise um ei-
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nen Haken handeln.

[0058] In einem nicht gezeigten Ausführungsbei-
spiel kann sich das mechanische Befestigungsele-
ment 14, beispielsweise als Haken bzw. Kralle aus-
geführt, in den ersten Abschnitt 1 eindrücken. Dafür 
kann insbesondere im ersten Abschnitt 1 eine Nut zur 
Aufnahme eines mechanischen Befestigungsele-
ments 14 vorgesehen sein. Besonders vorteilhaft 
wird dafür die Breite des ersten Abschnitts 1 entspre-
chend groß gewählt.

[0059] Bei der in Fig. 7 gezeigten Alternative weist 
der zweite Abschnitt 2 Vorsprünge 15 zum Verrasten 
mit den Deckplatten 8 auf. Dafür sind entsprechende 
Nuten in den Deckplatten 8 vorgesehen.

[0060] Fig. 8 zeigt, dass im Bereich des Ausschnitts 
16 auch die Deckplatten 8 teilweise ausgefräst sein 
können. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel sind 
alle Flächen 3, 4 und 5 des Abdichtungselements als 
Klebeflächen 3, 4 und 5 mit einem Klebstoff 11 zum 
Verbinden des Abdichtungselements mit der Leicht-
bauplatte 6 ausgeführt. Die Höhe H2 des zweiten Ab-
schnitts 2 ist dabei an die Ausfräsung der Deckplat-
ten 8 angepaßt, jedoch kleiner als die Höhe H1 des 
ersten Abschnitts.

[0061] Fig. 9 zeigt eine Leichtbauplatte 6 in einer 
Draufsicht. Im Ausschnitt 16 der Leichtbauplatte 6 ist 
ein Abdichtungselement angeordnet, von dem der 
erste Abschnitt 1 sichtbar ist. Der nicht sichtbare 
zweite Abschnitt 2 ist durch die gestrichelte Linie an-
gedeutet.

[0062] Die beiden längsseitigen Enden des Abdich-
tungselements liegen sich gegenseitig dichtend anei-
nander an der Stelle 17 an.

[0063] Die Erfindung ist jedoch nicht auf runde Aus-
schnitte 17, wie in Fig. 9 gezeigt beschränkt. Es kann 
sich auch um ovale, rechteckige bzw. quadratische 
Ausschnitte 17, insbesondere mit runden Ecken, 
handeln.

[0064] Die Erfindung ist generell nicht auf die ge-
zeigten Ausführungsbeispiele beschränkt. Insbeson-
dere kann das Abdichtungselement beispielsweise 
eine oder mehrere Lippen zur Anlage an dem in den 
Ausschnitt des Leichtbauelements zu setzenden Ele-
ment aufweisen. Weiterhin ist der Querschnitt des 
Abdichtungselements nicht auf einen T-förmigen 
Querschnitt beschränkt. Auch kann ein Verbinden 
des Abdichtungselements mit der Mittellage der 
Leichtbauplatte vorgesehen sein.

Patentansprüche

1.  Abdichtungselement für eine Leichtbauplatte 
(6), die aus zwei Deckplatten (8) und einer dazwi-

schen angeordneten Mittellage (9) gebildet wird,  
– mit einem ersten Abschnitt (1), wobei der erste Ab-
schnitt (1) eine Höhe (H1) aufweist, die mindestens 
dem Abstand der von der Mittellage (9) abgewandten 
Oberflächen der Deckplatten (8) entspricht, und  
– mit einem zweiten Abschnitt (2), der mit dem ersten 
Abschnitt (1) einstückig ausgebildet ist, wobei der 
zweite Abschnitt (2) eine Höhe (H2) aufweist, die min-
destens dem Abstand der der Mittellage (9) zuge-
wandten Oberflächen der Deckplatten (8) entspricht.

2.  Abdichtungselement nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abschnitte (1, 2) ex-
trudiert sind.

3.  Abdichtungselement nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Abschnitte (1, 2) 
aus einem elastischen Material hergestellt sind.

4.  Abdichtungselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
schnitte (1, 2) thermische Festigkeit aufweisen.

5.  Abdichtungselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
schnitte (1,2) aus einem PVC oder Polyamid herge-
stellt sind.

6.  Abdichtungselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
schnitte (1,2) zusammen einen T-förmigen Quer-
schnitt aufweisen.

7.  Abdichtungselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens ein Abschnitt (1, 2) mindestens eine Klebefläche 
(3, 4, 5) zum Verkleben mit mindestens einem Ele-
ment der Leichtbauplatte (6), insbesondere einer 
Schmalfläche (10) einer Deckplatte (8), und/oder Mit-
tellage (9) aufweist.

8.  Abdichtungselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens eine Klebefläche (3, 4, 5) mit einem Klebstoff 
(11) versehen ist.

9.  Abdichtungselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens eine Klebefläche (3, 4, 5) mit einem Klebe-
band (12) versehen ist.

10.  Abdichtungselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite 
Abschnitt (2) eine zum Befestigen eines mechani-
schen Befestigungselementes (14) geeignete Breite 
aufweist.

11.  Abdichtungselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der 
zweite Abschnitt (2) in Längsrichtung des Abdich-
6/13



DE 10 2006 022 314 A1    2007.11.22
tungselements abschnittsweise ausgeführt ist.

12.  Abdichtungselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der zwei-
te Abschnitt (2) mindestens einen Vorsprung (15) 
zum Verrasten mit einer Deckplatte (8) aufweist.

13.  Abdichtungselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der erste 
Abschnitt (1) mindestens eine Lippe (20) zum Über-
greifen auf die Oberfläche einer der Deckplatten (8) 
aufweist.

14.  Leichtbauplatte,  
– mit mindestens einem Ausschnitt (16) und  
– mit einem in dem mindestens einen Ausschnitt (16) 
angeordneten Abdichtungselement nach einem der 
Ansprüche 1 bis 13.

15.  Verwendung eines Abdichtungselements 
nach einem der Ansprüche 1 bis 13 für ein Abdichten 
mindestens einer Schmalfläche (10) eines Aus-
schnitts (16) einer Leichtbauplatte (6).

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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